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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1997

Norm

ABGB §154 Abs3 G

Rechtssatz

Bei der Frage, ob ein mit Belastungen verbundenes Geschenk, bei der der Geschenkgeber jedoch eine Schadloshaltung

und Klagloshaltung übernommen hat, zur Vermögensvermehrung beim P:egebefohlenen führt, hat der

Geschenkgeber darzutun, daß ein solcher Anspruch gegen ihn gegebenenfalls auch erfolgreich durchgesetzt werden

könnte.
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